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Drucksache Nr.:  0884/2008/DS 
======================= 

 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Hauptausschuss 15.11.2011 N Kenntnisnahme 
Ratsversammlung 29.11.2011 Ö Endg. entsch. Stelle 

 
 
 
 
 
Berichterstatter: 

 
Stadtpräsident Friedrich-Wilhelm Strohdiek 
 

 
 
Verhandlungsgegenstand: 

 
 
Neufassung der Geschäftsordnung für die 
Ratsversammlung, Ausschüsse, 
Stadtteilbeiräte und sonstigen Beiräte der 
Stadt Neumünster 
 

 
 
A n t r a g : 

 
 
Die als Anlage 1 beigefügte „Geschäftsord-
nung für die Ratsversammlung, Ausschüsse, 
Stadtteilbeiräte und sonstigen Beiräte der 
Stadt Neumünster“ wird beschlossen. 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: K e i n e 
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B e g r ü n d u n g : 
 
 
 
Die Geschäftsordnung für die Ratsversammlung, Stadtteilbeiräte und Ausschüsse der Stadt 
Neumünster (GeschO) in der Fassung vom 28.10.2997 ist nach Maßgabe folgender Kriterien 
fortzuschreiben: 
 

• Anpassung an die neue Rechtschreibung 
• Sprachliche Überarbeitung unter Berücksichtigung der Vereinheitlichung der femininen 

und maskulinen Formen bzw. der Verwendung geschlechtsneutraler Formulierungen 
• Anpassung an Regelungen der Gemeindeordnung (GO) 
• Übernahme von Regelungen der GO zwecks Vervollständigung der bisherigen GeschO 
• Klarstellung auslegungsbedürftiger Regelungen und Bereinigung überholter oder nicht 

praxisgerechter Regelungen 
• Neufassung der die Ausschüsse und Stadtteilbeiräte bzw. sonstige Beiräte betreffen-

den Regelungen, die im Interesse der Übersichtlichkeit so gestaltet wurden, dass 
grundsätzlich auf Verweisungen auf die die Ratsversammlung betreffenden Bestim-
mungen bzw. die Vorschriften der Gemeindeordnung verzichtet wurde 

• Anpassung des Aufbaus der Vorschriften auf Grund der vorgenommenen Änderungen. 
 
 
Die Änderungen im Einzelnen gegenüber der bisherigen Fassung der GeschO ergeben sich 
aus der als Anlage 2 beigefügten „Veränderungsliste“. Sie wurden zur Vorbereitung der Bera-
tung im Ältestenrat erläutert und diskutiert. 
 
Das in Abstimmung mit dem Ältestenrat entwickelte Muster für Vorlagen gem. § 15 Abs. 2 
GeschO ist ebenfalls beigefügt (Anlage 3). 
 
Ferner wird den Mandatsträgern künftig bei der Verpflichtung auch eine „Regelungen zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten“ gem. dem in der Anlage 4 beigefügten Muster aus-
gehändigt. 
 
 
 
 
 
Friedrich-Wilhelm Strohdiek 
          Stadtpräsident 

 

  
 
 
Anlagen:  
 
1. Neufassung der GeschO 
2. Veränderungsliste im Vergleich zur bisherigen Fassung der GeschO 
3. Muster für Vorlagen nach § 15 Abs. 2 GeschO 
4. Regelungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten 


